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1
Einleitung

Getrieben von gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Veränderungsprozessen wer-
den Betriebsräte mit neuen Anforderungen
und hohen Erwartungen konfrontiert:„Die
Rollen haben sich geändert: von den kämp-
fenden Betriebsräten über die bewahren-
den Betriebsräte zu den gestaltenden Be-
triebsräten“ (Blauth 2007). Traditionelle
schutzorientierte Interessenvertretung er-
gänzend, gewinnen neue Verhandlungs-
felder an Bedeutung. Ein „co-manageriel-
les“ Aufgabenprofil zeichnet sich ab (Mül-
ler-Jentsch/Seitz 1998; Bierbaum/Houben
2005; Minssen/Riese 2005). Während noch
offen ist, ob eine „Dekade des Co-Manage-
ments“ (Rehder 2006, S. 40) sich dem Ende
zuneigt, kristallisiert sich ein neuer Trend
heraus: Innovationen und Innovations-
management werden gemeinhin als strate-
gischer Imperativ für Unternehmen ein-
geordnet (Tidd et al. 2001, kritisch dazu 
Moldaschl 2006) und als Handlungsfelder
und Aufgaben von Betriebsräten diskutiert
(Schwarzbach 2006; Stracke 2006; Wannöf-
fel 2008).

Einerseits wird aus gewerkschaftlicher
Perspektive für eine Offensivstrategie in
der betrieblichen Innovationspolitik plä-
diert (Klotz 2007; Bsirske et al. 2005; Putz-
hammer 2005). Vielfältige Projektinitiati-
ven verfolgen dieses Ziel.2 Die betrieb-
lichen Innovationspotenziale sollen besser
genutzt, der Innovationsprozess konti-
nuierlich entwickelt werden. Betriebsräte
figurieren dabei als „unverzichtbare Pro-
motoren“ (Dahme et al. 2005, S. 25). Paral-
lel dazu haben sich die gesetzlichen Grund-
lagen zum Einbringen von Innovations-
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vorschlägen zur Beschäftigungssicherung
im Zuge der Novelle des Betriebsverfas-
sungsgesetzes (BetrVG) durch die Ein-
führung des § 92a BetrVG verbessert
(Brandl et al. 2005).

Andererseits wird die Einstellung von
Betriebsräten zum Thema Innovation als
eher skeptisch eingeschätzt und an die Am-
bivalenz von Innovationen erinnert: „In
den Köpfen vieler Betriebs-/Personalräte
und Gewerkschafter war Innovation lange
Zeit identisch mit Rationalisierung und 
Arbeitsplatzvernichtung“ (Cox/Rundnagel
2003, S. 13), jedoch habe ein „Umdenken“
begonnen (ebd.).

Vor diesem Hintergrund besteht das
Ziel dieses Beitrags in einer empirisch 
fundierten Bestandsaufnahme zum „Mit-
bestimmungsfeld Innovation“ aus der 
Perspektive der Betriebsräte.3 Die Leit-
fragen dieser Bestandsaufnahme lauten:
Wie sind Betriebsräte in managementini-
tiierte Innovationsprozesse eingebunden,
welche innovationsorientierten Partizipa-
tionsmuster sind zu unterscheiden? Wel-
che proaktiven Innovationsbeiträge leisten
Betriebsräte und in welchem Umfang
kommt es zu innovationsspezifischen Kon-
flikten zwischen Betriebsrat und Manage-
ment? Schließlich: Ist mit empirischer Evi-
denz der WSI-Betriebsrätebefragung ein
Zusammenhang zwischen dem Innova-
tionshandeln der Betriebsräte und dem In-
novationsverhalten der Betriebe zu bele-
gen? 

Mit diesen Fragestellungen schließen
wir an zwei Literaturstränge an: Einerseits
an eine quantitativ ausgerichtete Mitbe-
stimmungsforschung (Müller-Jentsch/Seitz
1998; Bosch et al. 1999; Nienhüser 2005),
die – in Ergänzung zu Betriebsratstypolo-
gien auf Basis von Fallstudien (Kotthoff
1981) – versucht, Partizipationsmuster zu
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1 Der Beitrag verwendet Daten der WSI-Betriebs-
rätebefragung 2008/09. Ihr Themenschwerpunkt
„Innovation“ wurde im Rahmen des Projektes „In-
novationstreiber Mitbestimmung? (InnoMit) – Be-
standsaufnahme, Konzepte & Handlungsperspek-
tiven“ des Instituts für angewandte Innovations-
forschung (IAI) Bochum e. V. in einer Gemein-
schaftsarbeit von WSI und IAI entwickelt. Das
Projekt wird vom IAI im Auftrag der Hans-Böckler-
Stiftung durchgeführt

2 Vgl. exemplarisch das Projekt www.inno-kenn.de
oder die „Besser-statt-billiger“-Kampagne der IG
Metall Nordrhein-Westfalen. Vgl. dazu auch Kor-
flür et al. in diesem Heft.

3 Datengrundlage ist die für die deutsche Privatwirt-
schaft repräsentative WSI-Betriebsrätebefragung
2008/09. Die Items unseres Themenschwerpunkts
wurden einem Pretest unterzogen und mit dem
GESIS-ZUMA, Mannheim, diskutiert. Die operati-
ve Durchführung der Betriebsrätebefragung wur-
de vom Infas Institut, Bonn, übernommen. 1.700
computergestützte telefonische Interviews mit Be-
triebsräten konnten realisiert werden (vgl. zur Me-
thode: Ziegler in diesem Heft).
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unterscheiden und zu belastbaren Vertei-
lungsaussagen für die Grundgesamtheit 
zu gelangen. In Abschnitt 2 sind die in 
diesem Beitrag entwickelten Betriebsrats-
typen vergleichend beschrieben.Wir gehen
der Frage nach, ob Betriebsräte durch die
Einbindung und Beteiligung bei Innova-
tionen „neue Konturen gewinnen“ (Mül-
ler-Jentsch/Seitz 1998).Andererseits knüp-
fen wir an eine Forschungslinie an, die 
bestrebt ist, den Innovationseinfluss von
Betriebsräten zu bestimmen (Addison et al.
1996; Dilger 2002; Kraft/Stank 2004). Da-
zu erfolgt in Abschnitt 3 eine Gegen-
überstellung der vorzustellenden Betriebs-
ratstypologie mit dem Innovationsver-
halten der Betriebe. In Abschnitt 4 schließt
ein Ausblick auf mögliche Spannungsfelder
und Barrieren innovativen Engagements
von Betriebsräten den Beitrag ab.

2
Betriebsräte und 
Innovation: Empirische 
Bestandsaufnahme 

2.1 EINE INNOVATIONSORIENTIERTE
BETRIEBSRATSTYPOLOGIE 

In der Mitbestimmungsforschung herrscht
kein Mangel an Versuchen, die Hetero-
genität der Interaktionskulturen von Ma-
nagement und Betriebsräten durch die
Entwicklung von Typologien in eine struk-
turierte Vielfalt zu überführen (Kotthoff
1981; Müller-Jentsch/Seitz 1998; Bosch
et al. 1999; Nienhüser 2005).

Unser Interesse an der vergleichen-
den Beschreibung „innovationsorientierter
Partizipationsmuster“ richtet sich dabei
auf die Beteiligung von Betriebsräten an
Innovationsprozessen, die vom Manage-
ment initiiert werden. Innovationsorien-
tierte Partizipation wird dabei als ein
wechselseitiger Austauschprozess konzi-
piert (vgl. Behrens/Kädtler 2008). Sowohl
die Informationspolitik des Managements
über Innovationen als auch die Inno-
vationsbeiträge (Vorschläge, Ideen) der 
Betriebsräte werden berücksichtigt. Wir 
beschreiben im Weiteren fünf innova-
tionsorientierte Partizipationsmuster (res-
pektive „Betriebsratstypen“), die durch 
eine Kombination von Mehrfachantworten
zu Items der WSI-Betriebsrätebefragung
2008/09 logisch zu unterscheiden sind 
(Abbildung 1):

(1) 32,6 % der Betriebsräte des repräsenta-
tiven Samples werden nicht nur grundsätz-
lich bei Innovationen durch das Manage-
ment einbezogen, sondern beteiligen sich
mit eigenen Vorschlägen an den Verände-
rungen. Diese Innovationsbeiträge der Be-
triebsräte werden seitens des Managements
auch „überwiegend berücksichtigt“ (Wort-
laut des Items). Diesen ersten Betriebs-
ratstypus nennen wir „machtvolle Mitge-
stalter“.

(2) Weitere 16,6 % werden ebenfalls bei
managementinitiierten Innovationen ein-
bezogen und beteiligen sich mit eigenen
Vorschlägen.Im Unterschied zu den „macht-
vollen Mitgestaltern“ werden die Innova-
tionsbeiträge dieser Betriebsräte aber eher
abgelehnt oder nicht weiterverfolgt. Die
Interessenvertreter können sich weniger
durchsetzen. Da auch dieses Partizipations-
muster durch eine Bereitschaft der Betriebs-
räte zur aktiven Mitgestaltung gekenn-
zeichnet ist, wählen wir die Bezeichnung
„ambitionierte Mitgestalter“ bzw. „ambitio-
nierte Mitgestaltung“. Im Unterschied zur
„machtvollen“ respektive „ambitionierten
Mitgestaltung“ ist den folgenden Partizi-
pationsmustern gemeinsam, dass die Be-
triebsräte sich nicht mit eigenen Vorschlä-
gen an Innovationsprozessen beteiligen.

(3) Während 11,6 % aller Betriebsräte da-
bei rechtzeitig und umfassend informiert
werden,

(4) berichten 9,4 % der Betriebsräte über
eine defizitäre, verspätete Informations-
politik durch das Management.

(5) Die verbleibenden 29,8 % des Samples
bilden ein Partizipationsmuster, bei dem
sich die Betriebsräte – im Kontrast zu den
vier eingeführten Gruppen – bei Planung
und Durchführung von Innovationen
„nicht einbezogen“ sehen.4 Bei Berücksich-
tigung eines ganzheitlichen Innovations-
begriffs, der neben Innovationen im Pro-
dukt-/Dienstleistungs- und Marktbereich
auch Innovationen im arbeitsorganisatori-
schen, personalpolitischen und sozialen
Bereich umfasst, erstaunt dieser Anteil von
29,8 % „nicht einbezogener“ Betriebsräte
zunächst. Für die Branche Maschinenbau
berichteten Müller-Jentsch/Seitz (1998) je-
doch von einem vergleichbaren Anteil von
25,6 % der Betriebsräte, die sich an techni-
schen oder organisatorischen Veränderun-
gen „generell nicht beteiligt“ einschätzen
(ebd., S. 369).

Nimmt man die beiden ersten Partizi-
pationsmuster zusammen, so beteiligen
sich 49,3 % der Betriebsräte mit eigenen
Beiträgen an managementinitiierten Inno-
vationen. Insgesamt 70,2 % der Betriebs-

4 Aufgrund einer Filterführung wurden diesen Be-
triebsräten keine weiteren Fragen zur Qualität der
Einbindung in managementinitiierte Innovations-
prozesse gestellt.

Abb. 1: Einbindung von Betriebsräten in Innovationsprozesse
(Typologie, basierend auf Mehrfachantworten) – in % –
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Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung 2008/09.
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räte werden grundsätzlich einbezogen.
Wenn Betriebsräte wirksam eine mitgestal-
tende Rolle im Innovationsgeschehen ein-
nehmen wollen, ist aber die Qualität der
Einbindung von Bedeutung. Hier sind
deutliche Unterschiede zwischen den Par-
tizipationsmustern zu sehen. Diese ersten
empirischen Ergebnisse geben Hinweise
auf janusköpfige Entwicklungen: Einerseits
deutet der mit 32,6 % stark vertretene 
Betriebsratstypus der „machtvollen Mit-
bestimmung“ eine weitere Verbesserung
der Interaktionskulturen im Betrieb an
(Müller-Jentsch/Seitz 1998, S. 369). Ande-
rerseits ist mit den aktuellen WSI-Daten
bei 29,8 % der Betriebsräte gar nicht von
einer Einbindung in das betriebliche In-
novationsgeschehen zu sprechen, sodass
gleichsam an zwei Enden eines Konti-
nuums über „Zuwächse“ zu berichten ist.
Einerseits nehmen kooperative Partizi-
pationsmuster zu, andererseits scheinen
problematische Interaktionskulturen per-
sistent zu sein.

2.2 VERGLEICHENDE CHARAKTERI-
SIERUNG DER BETRIEBSRATSTYPEN 

BETRIEBSRATSBETEILIGUNG 
NACH INNOVATIONSARTEN 

Wir differenzieren die 70,2 % der Betriebs-
räte, die sich bei managementinitiierten In-
novationsprozessen generell beteiligt se-
hen, weiter: Bei welchen Innovationsarten
werden Betriebsräte vom Management
eingebunden – und welche Unterschiede
zwischen den Betriebsratstypen sind festzu-
stellen? 

Vergleicht man die Anteilswerte in Ta-
belle 1, so werden Unterschiede zwischen
den Innovationsarten deutlich: Der Schwer-
punkt der Betriebsratseinbindung liegt im
Bereich betriebsintern orientierter Innova-
tionen, im Bereich der Arbeitsorganisation,
der Personalpolitik oder der betrieblichen
Sozialpolitik. Über 90 % der Betriebsräte
werden in diesen traditionellen Domänen
des Betriebsratshandelns bei Innovationen
einbezogen. Bei Produkt-/Dienstleistungs-
innovationen und der Erschließung neuer
Märkte ist die Einbindung der Betriebs-
räte weniger ausgeprägt: Im Durchschnitt
43,6 % respektive 21,9 % werden bei diesen
Innovationen an der Schnittstelle zum
Kunden beteiligt.

Die Unterschiede zwischen den Inno-
vationsarten erscheinen aus betriebsverfas-
sungsrechtlicher Sicht plausibel: Während
es im Bereich der intern orientierten Inno-
vationen ausgebaute und verbindliche Mit-
bestimmungsrechte für Betriebsräte gibt,
reduziert sich die rechtlich geforderte Ein-
bindung der Betriebsräte im Bereich der
extern orientierten Innovationen häufig
auf Informations- und Beratungsrechte
mit deutlich geringerem Bindungsgrad für
das Management.

Die vergleichende Beschreibung der
Betriebsratstypen sieht insbesondere die
Gruppe der „machtvollen Mitgestalter“
insgesamt auf einem höheren Partizi-
pationsniveau. Die Unterschiede zwischen
den Typen scheinen dabei insbesondere in
den Innovationsbereichen mit externer
Orientierung (neue Produkte/Dienstleis-
tung, Erschließung neuer Märkte) zuzu-
nehmen. Offenbar befassen sich „innova-

tive Betriebsräte“ (Müller-Jentsch/Seitz
1998, S. 381) nicht nur mit neuen Formen
der Arbeitsorganisation (ebd.), sondern
auch mit Möglichkeiten zur Weiterent-
wicklung von Produkten und Märkten.

PROAKTIVES INNOVATIONS-
HANDELN VON BETRIEBSRÄTEN

Betriebsratsengagement in Innovations-
fragen ist nicht auf die Einbindung in
managementinitiierte Innovationsprojekte
beschränkt, die Initiative für Innovationen
kann auch proaktiv vom Betriebsrat ausge-
hen. Betriebsräte können dabei die klassi-
schen Arbeitsbereiche Arbeitsorganisation
und Personalpolitik hinter sich lassen und
Ideen und Vorschläge für Produkt- und
Marktinnovationen einbringen. Mit dem
§ 92a BetrVG wurde im Zuge der letzten
Novellierung des Betriebsverfassungsge-
setzes eine einschlägige Rechtsgrundlage
geschaffen. Ob diese Norm jedoch ein
„tragfähiges Mitbestimmungsfundament“
(Schwarzbach 2006) für das praktische In-
novationshandeln von Betriebsräten dar-
stellt, ist noch fraglich.

Die Daten der WSI-Betriebsrätebe-
fragung zeigen: Proaktives Innovations-
handeln im Sinne eigener Innovations-
initiativen5 von Betriebsräten ist keines-
wegs eine exotische Erscheinung. In der
Mehrheit werden eigene Innovations-
ideen „gelegentlich“ (45,2 %) oder „sel-
ten“ (31,2 %) eingebracht. 13,5 % der 
Betriebsräte beteiligen sich sogar „häufig“
eigeninitiativ am betrieblichen Innova-
tionsgeschehen. Insgesamt 90 % der Be-
triebsräte haben demnach bereits eigene
Ideen ins betriebliche Innovationsgesche-
hen eingespeist, und lediglich eine Minder-
heit (10 %) ist noch nie dergestalt tätig ge-
worden (Tabelle 2).

Bringt man die Verhaltensmuster bei
managementinitiierten Innovationsprozes-
sen und das proaktive Innovationsver-
halten zusammen, so wird deutlich: Be-
triebsräte mit kooperativem Partizipa-
tionsmuster bringen „häufig(er)“ eigene
Vorschläge ein. „Machtvolle Mitgestalter“
werden auch jenseits managementgetriebe-
ner Innovationsprozesse überdurchschnitt-

5 Es muss nicht betont werden, dass die Umsetzung
und Diffusion von Innovationsideen im betriebli-
chen Kontext nicht vom Betriebsrat allein, sondern
nur in einer Kooperation mit dem Management zu
leisten ist. 

Tabelle 1: Einbindung und Beteiligung von Betriebsräten, 
nach Betriebsratstyp – „JA“-Antworten in % –
„Wird der Betriebsratstyp (Partizipationsmuster) Gesamt
Betriebsrat Nicht ein- Defizitär Umfassend Ambitionierte Machtvolle 
einbezogen bezogen informiert informiert Mitgestalter Mitgestalter
bei …?“
Produkt-/ – 25,2 33,7 41,2 53,5 43,6
Dienstleistungs-
innovationen
Erschließung – 10,7 17,9 22,7 26,2 21,9
neuer Märkte
Prozess-/arbeits- – 78,6 91,3 94,3 95,7 92,4
organisatorischen 
Innovationen
Personalpolitschen – 84,9 96,4 95,4 97,5 95,1
Innovationen
Erweiterung  – 52,2 78,5 78,9 90,2 80,5
sozialer Angebote

N=505 N=159 N=196 N=281 N=554 N=1190
Die Gesamtwerte beziehen sich wegen einer Filterführung nur auf diejenigen 1190 Betriebsräte, die grundsätzlich eingebunden wer-
den. 505 Betriebsräte werden „nicht einbezogen“. Der Unterschied von 505 + 1190 Betriebsräten zu den 1700 insgesamt Befragten
beruht auf wenigen ungültigen Antworten.

Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung 2008/09.
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gung zeigen: Mehrheitlich werden Be-
triebsräte in das Innovationsgeschehen
vom Management eingebunden und brin-
gen auch proaktive Innovationsbeiträge
ein.

Dennoch sind Konflikte über Inno-
vationen zwischen den betrieblichen Ak-
teuren wohl nur selten völlig zu vermei-
den – einerseits aufgrund des Interes-
senkonflikts zwischen Belegschaft und
Management bzw. Eigentümern (Wilkes-
mann et al. 1999). Jenseits der Vorteile, die
mit Innovationen hinsichtlich der Zu-
kunftsfähigkeit von Unternehmen verbun-
den werden, sind zusätzliche Belastungen
für die Arbeitnehmer nicht auszuschlie-
ßen. Das reicht von ambivalenten Verän-
derungen hinsichtlich der Arbeitszeitge-
staltung, der Arbeitsbedingungen, der

schäftsführung ihre Ideen über neue Pro-
dukte, Prozesse etc. zu diskutieren, geben
52,5 % der Betroffenen an, „manchmal“
und ein Fünftel „immer“ darauf zurückzu-
greifen.

Tabelle 3 zeigt keine erheblichen Unter-
schiede in der Relevanz des § 92a BetrVG
für die Betriebsratstypen.6 Er scheint jenen
Betriebsräten, die sich als grundsätzlich
„nicht einbezogen“ einordnen, eine Mög-
lichkeit zu bieten, eigene Initiativen zu flan-
kieren: 68 % in diesem Segment berichten,
sich „manchmal“ oder „immer“ auf § 92a
BetrVG berufen zu haben. Ebenso deuten
höhere Nutzungsanteile bei den „macht-
vollen Mitgestaltern“ (76 %, davon ein
Viertel „immer“) an, dass die Gesetzes-
norm als eine Ressource in einer Ge-
mengelage betriebsrätlicher Machtquellen
durchaus eine Rolle spielt.

KONFLIKTE ÜBER INNOVATIONEN
NACH BETRIEBSRATSTYPEN

Die Stärkung der betrieblichen Innova-
tionsfähigkeit sowohl für Wettbewerbs-
fähigkeit als auch zur langfristigen Siche-
rung der Beschäftigung liegt im Inte-
resse von Management und Betriebsrat.
Die Befunde der WSI-Betriebsrätebefra-

lich häufig mit proaktiven Innova-
tionsbeiträgen tätig. Die Variablen in der
Kreuztabelle sind assoziiert, ausweislich ei-
nes Kontingenzkoeffizienten von C = 0,32
(p = 0,000).

Insgesamt fällt auf, dass der Anteil der
Betriebsräte, die zumindest gelegentlich
proaktiv Innovationsideen einbringen (ca.
90 %), den Anteil der vom Management
einbezogenen Betriebsräte (ca. 70 %) deut-
lich übersteigt. Defiziente Partizipations-
muster halten Betriebsräte anscheinend
nicht davon ab, von sich aus innovativ tätig
zu werden.

Hinsichtlich der Inhalte proaktiver
Beiträge zeigen die Daten, dass sich Be-
triebsräte analog zu ihrer Einbindung in
managementinitiierte Innovationsprozes-
se auf Gestaltungsvorschläge in den Berei-
chen der Arbeitsorganisation und Perso-
nalpolitik fokussieren. Zu berücksichtigen
ist jedoch die Interdependenz der verschie-
denen Innovationsarten: Wichtige Innova-
tionsbeiträge von Betriebsräten können
z. B. darin bestehen, durch die frühzeiti-
ge Berücksichtigung von Qualifizierungs-
bedarfen die erfolgreiche Umsetzung von 
geplanten Produkt- und Dienstleistungs-
innovationen sicherzustellen bzw. über-
haupt zu ermöglichen oder durch die 
Gestaltung innovativer Qualifizierungs-
konzepte die Ideengenerierung zu fördern.
Eigene Vorschläge im Bereich „Qualifi-
zierung und Personalpolitik“ können da-
her wichtige Effekte für Veränderungen
auch im Bereich der Produkte und Dienst-
leistungen haben. Betriebsfallstudien im
Rahmen des dieser Veröffentlichung zu-
grunde liegenden Projektes „Innovations-
treiber Mitbestimmung?“ (vgl. Fußnote 1)
zeigen: Insbesondere in Unternehmen, in
denen eine professionelle Personalarbeit
fehlt, geben Betriebsräte wichtige eigen-
ständige Impulse bei der Planung und
Fortentwicklung der Programme zur Per-
sonalentwicklung und übernehmen damit
Aufgaben, die eigentlich dem Management
obliegen.

Diejenigen Betriebsräte, die im Be-
richtszeitraum seit 2006 schon einmal „los-
gelöst von Initiativen der Geschäftsführung
eigene Vorschläge für Innovationen“ ge-
macht haben, wurden zusätzlich gefragt,
ob sie „sich bei der Ausarbeitung dieser
Vorschläge auf den § 92a BetrVG (Stich-
wort: Beschäftigungssicherung) bezogen“
haben. Während fast ein Viertel dieser Be-
triebsräte noch „nie“ auf den § 92a BetrVG
Bezug nehmen musste, um mit der Ge-

6 Die Stichproben der „nicht einbezogenen“ und der
„machtvollen Mitgestalter“ unterscheiden sich in
ihrer Nutzung des § 92a BetrVG ausweislich eines
U-Tests überzufällig voneinander. Dieser auch der
Kreuztabelle zu entnehmende Unterschied „nivel-
liert“ sich jedoch, wenn man die Häufigkeit eige-
ner Vorschläge konstant hält. Machtvolle Mitge-
stalter unterbreiten (s.o.) häufiger eigeninitiativ
Vorschläge – damit steigt auch die Wahrschein-
lichkeit der Nutzung des § 92a BetrVG. 

Tabelle 3: Nutzung des § 92a BetrVG in der Praxis nach Betriebsratstyp
– in % –
„Nutzung des Betriebsratstyp (Partizipationsmuster) Gesamt
§ 92a BetrVG Nicht ein- Defizitär Umfassend Ambitionierte Machtvolle 
bei eigenen bezogen informiert informiert Mitgestalter Mitgestalter
Innovations-
vorschlägen?“
Nie 32,0 26,5 25,6 24,8 24,1 26,7
Manchmal 51,8 52,3 55,4 56,2 50,4 52,5
Immer 16,3 21,2 19,0 19,0 25,6 20,8

100 100 100 100 100 100
N=400 N=151 N=168 N=258 N=532 N=1509*

* N weicht ab aufgrund der Filterführung.

Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung 2008/09. 

Tabelle 2: Häufigkeit proaktiver Innovationsbeiträge nach 
Betriebsratstyp – in % –
„Häufigkeit Betriebsratstyp (Partizipationsmuster) Gesamt
eigener Nicht ein- Defizitär Umfassend Ambitionierte Machtvolle 
Vorschläge für bezogen informiert informiert Mitgestalter Mitgestalter
Innovationen?“
Nie 19,8 5,1 12,2 6,4 3,4 10,0
Selten 38,6 36,1 38,1 29,9 21,7 31,3
Gelegentlich 33,1 42,4 42,1 55,2 53,1 45,2
Häufig 8,5 16,5 7,6 8,5 21,8 13,5

100 100 100 100 100 100
N=505 N=158 N=197 N=281 N=554 N=1695

Der verbleibende Rest zu den 1.700 insgesamt Befragten ergibt sich durch 
ungültige Antworten.

Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung 2008/09. 
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Notwendigkeit des Erlernens neuer Fähig-
keiten bis hin zu negativen Beschäfti-
gungsfolgen. Andererseits wohnt Inno-
vationsprozessen per se ein Konfliktpoten-
zial inne (Hauschildt 1999; Kriegesmann
et al. 2007).

Die Diagnosen einer vielerorts ge-
wandelten, „rationalisierten“, an Sach-
fragen orientierten Austauschbeziehung
der betrieblichen Akteure sind verbreitet
(Blauth 2007), schließen aber Konflikte
nicht aus (Hauschildt 1999). Und auch,
wenn im Vorkommen von Konflikten al-
lein noch nichts Negatives zu sehen ist,
sind „lähmende“ Effekte von Konflik-
ten auf betriebliche Innovationsprozes-
se plausibel (vgl. als Erfahrungsbericht 
aus Managementperspektive Naumann
2007).

Welches Bild ist auf der empirischen
Basis von der Konflikthäufigkeit bei Inno-
vationen zu zeichnen? Unterscheiden sich
die Betriebsratstypen nach ihrer Konflikt-
intensität? 

Auch vor dem Hintergrund gewandel-
ter Kooperationsbeziehungen in der Praxis
verwundert es nicht, dass nur ein Zehntel
der Betriebsräte angeben kann, „nie“ Kon-
flikte über Innovationen mit der Ge-
schäftsführung auszutragen (Tabelle 4). Bei
Innovationen sind intensive Aushand-
lungsprozesse vorprogrammiert – und da-
mit wohl auch Konflikte.

Insgesamt berichten 48,3 % der befrag-
ten Betriebsräte über gelegentliche oder
häufige „Konflikte über Innovationen“ mit
der Geschäftsführung. Dieses Ergebnis
zeigt die Brisanz von Veränderungsprozes-
sen. Der Vergleich der fünf Subsamples ent-
hält Hinweise auf unterschiedliche Kon-
fliktintensitäten (Kruskal-Wallis-H-Tests
mit p = 0,000 betonen statistisch die der
Tabelle zu entnehmenden Unterschiede):
Indizien kooperativer Innovationskulturen

bei den „Mitgestaltern“ und jenen Be-
triebsräten, die umfassend informiert wer-
den – sowie Anzeichen stärker konfliktge-
ladener Arbeitsverhältnisse bei den „defi-
zitär informierten“ und auch den „nicht
einbezogenen“.

Hinsichtlich der spezifischen Konflikt-
themen bei Innovationsprozessen domi-
nieren belegschaftsorientierte Streitpunk-
te. An erster Stelle rangiert die Skepsis über
die Motivation der Belegschaft (73,4 %,
Mehrfachnennungen im Rahmen eines
vorgegebenen Kataloges waren erlaubt),
gefolgt von der Sorge in Bezug auf die Aus-
wirkungen von Innovationen auf die Ar-
beitsbedingungen (69,1 %), die Beschäfti-
gung oder die Arbeitszeit (66,6 % bzw.
66,1 %). Die geringsten Konfliktpotenziale
bieten Budgetfragen (Vertrieb: 20,4 %,
Forschung und Entwicklung: 8,5 %).

Diese Konfliktthemen können als Be-
leg dafür dienen, dass Betriebsräte als 
Träger betrieblichen Erfahrungswissens in 
der Lage sind, Schwachstellen von Ma-
nagementplanungen zu erkennen. Ein
Wissen, das Betriebsräte motiviert, sich
selbst dann aktiv in Innovationsprozesse
einzubringen, wenn sie von deren Vor-
teilhaftigkeit keineswegs überzeugt sind,
wie Fallstudien im Rahmen des Projektes
„InnoMit“ zeigen. Das Betriebsratsenga-
gement dient dann der Vorbeugung eines
absehbaren Scheiterns, mit dessen nega-
tiven Folgen der Betriebsrat sonst kon-
frontiert wäre. Dabei liegen die Konflikt-
felder weniger im Bereich der Produkt-
und Marktinnovationen, vielmehr wer-
den sie von der Gefahr einer Überforde-
rung und Demotivation der Belegschaften
durch fortwährende organisatorische In-
novationen und Veränderungen bestimmt,
welche die interne Stabilität der Arbeitsbe-
ziehungen gefährden. Zusätzlich hat eine
restriktive Personalpolitik in der Vergan-

genheit zu einer zunehmenden Über-
alterung vieler Belegschaften geführt, mit
der Folge, dass teilweise erhebliche Moti-
vationsbarrieren beim Erlernen neuer
Fähigkeiten überwunden werden müssen.
Das schafft Konflikte, in denen die Be-
triebsräte zwischen der Belegschaft und
dem Management vermitteln müssen, weil
sie seitens des Managements häufig über-
sehen oder in ihrer Bedeutung für das Ge-
lingen eines Innovationsprojektes unter-
schätzt werden.

3
Innovationsverhalten 
von Betrieben und 
Betriebsratsbeteiligung

Neben der kontrastierenden Beschreibung
der Innovationsbeiträge der fünf Betriebs-
ratstypen ist von Interesse, welcher Zusam-
menhang zwischen dem Partizipations-
muster und dem Innovationsverhalten der
Betriebe ausgeprägt ist. Der Zusammen-
hang von Betriebsräten und Innovation
wurde in einer Reihe von wissenschaftli-
chen Studien auf der Grundlage großzah-
liger Datensätze analysiert. Dabei werden
dominant positive Zusammenhänge, d. h.
ein positiver Innovationseinfluss von Be-
triebsräten, berichtet (Addison et al. 1996;
Dilger 2002; Kraft/Stank 2004). Neben die-
sen Ergebnissen existieren aber auch kriti-
sche Studien und Erfahrungsberichte, die
negative Auswirkungen von Betriebsrats-
handeln auf die Innovationsfähigkeit von
Betrieben reklamieren (Naumann 2007;
Schnabel 2008).

Als Beurteilungsmaßstab für mögliche
Wirkungen der innovationsorientierten
Partizipationsmuster ziehen wir die In-
novationsleistung der Betriebe heran,
eingeschätzt durch die befragten Betriebs-
räte: „Wie haben sich seit 2006 die Pro-
dukte und Dienstleistungen Ihres Betrie-
bes verändert?“ Da betriebliche Innova-
tionsstrategien in der Regel verschiedene
Schwerpunkte und Ebenen umfassen
(Dreher et al. 2006), wurden Mehrfach-
nennungen zugelassen. Für die Zwecke
dieses Beitrages verdichten wir das Inno-
vationsverhalten der Betriebe auf fünf
Gruppen (Abbildung 2).

32,4 % der untersuchten Betriebe,
mit „Produkt-/Dienstleistungsinnovato-
ren“ haben seit 2006 „Produkte oder
Dienstleistungen komplett neu entwi-

Tabelle 4: Häufigkeit von Konflikten über Innovationen nach 
Betriebsratstypen – in % –
„Wie of kommt Betriebsratstyp (Partizipationsmuster) Gesamt
es zu Konflikten Nicht ein- Defizitär Umfassend Ambitionierte Machtvolle 
über Innova- bezogen informiert informiert Mitgestalter Mitgestalter
tionen?“
Nie 18,8 0,0 7,6 1,4 9,2 9,7
Selten 34,9 25,0 48,7 42,5 50,7 42,0
Gelegentlich 28,4 50,0 37,6 47,1 35,9 37,1
Häufig 17,9 25,0 6,1 8,9 4,2 11,2

100 100 100 100 100 100
N=504 N=160 N=197 N=280 N=554 N=1695

Der verbleibende Rest zu den 1.700 insgesamt Befragten ergibt sich durch ungültige 
Antworten.

Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung 2008/09. 
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ckelt“.7 Diese Gruppe ist noch danach 
zu differenzieren, ob zusätzlich produktna-
he Dienstleistungen (z. B. Service, Bera-
tung, Schulungen) eingeführt wurden. Dies
trifft für 20,6 % aller Betriebe zu; diese
Gruppe bezeichnen wir daher als „Mehr-
Ebenen-Innovatoren“. 11,8 % des Samples
sind Produkt-/Dienstleistungsinnovatoren
ohne Einführung begleitender Dienstleis-
tungen.

Neben diesen Produktinnovatoren ist
das Innovationsverhalten der Betriebe wie
folgt zu charakterisieren: 36,6 % haben
zwar keine Angebote „komplett neu ent-
wickelt“, jedoch im Berichtszeitraum pro-
duktnahe Dienstleistungen eingeführt. Ei-
ne weitere Gruppe mit einem Anteil von
24,6 % hat nach den Angaben der Be-
triebsräte lediglich „das Angebot weiter-
entwickelt“, nicht aber Innovationen hö-
heren Neuheitsgrades realisiert. Bei einer
fünften Gruppe kam es seit 2006 „zu kei-
nen wesentlichen Veränderungen der Pro-
dukte oder Dienstleistungen“ (Wortlaut
des Items). Diese Gruppe der „Nicht-Inno-
vatoren“ umfasst 7,4 % des repräsentativen
Samples. Die Zusammenschau des so fünf-
fach differenzierten Innovationsverhaltens
mit den Partizipationsmustern respektive
Betriebsratstypen führt zu folgender Kreuz-
tabelle (Tabelle 5).

Zwischen dem Innovationsverhalten
der Betriebe und dem Muster der inno-
vationsorientierten Partizipation besteht
ein Zusammenhang (von statistischer Re-
levanz: Kontingenzkoeffizient C = 0,25;
p = 0,000). Einerseits sind in den als Mehr-
Ebenen-Innovatoren beschriebenen 347
Betrieben zu 41,2 % Partizipationsmuster
des Typs „Machtvolle Mitgestaltung“ zu
finden, d. h., das Management konzediert
hier nicht nur eine Mitwirkung der 
Betriebsräte, sondern berücksichtigt im
Rahmen von Innovationsprozessen auch 
betriebsrätliche Interessen. Andererseits 
sehen sich auch in der Gruppe der „Mehr-
Ebenen-Innovatoren“ 24,2 % der Betriebs-
räte bei Innovationen „nicht einbezogen“.
Vice versa zeigt die Tabelle, dass in Betrie-
ben mit geringerer Innovationsleistung
(„Weiterentwickler“,„Nicht-Innovatoren“)
machtvoll mitgestaltende Betriebsräte sel-
tener etabliert sind.

Im Licht dieser Befunde ist bei defen-
siver Lesart zu folgern, dass beteiligungs-
orientierte Unternehmenskulturen der In-
novationsfähigkeit von Betrieben nicht ab-
träglich sind. Ob Betriebsräte dabei als 
„Innovationstreiber“ zu qualifizieren oder

als „getriebene Akteure“ in innovations-
aktiven Unternehmen einzuordnen sind,
kann auf der Grundlage einer Querschnitts-
untersuchung nicht abschließend beant-
wortet werden (vgl. Kraft/Stank 2004 zu
Kausalitätsproblemen im Rahmen der Mit-
bestimmungsforschung). Die hier gefun-
dene Assoziation von Partizipationsmuster
und Innovationsleistung der Betriebe legt
aber nahe, bei der Gestaltung einer inno-
vationsförderlichen Organisation (Nippa
2007) auch die Kooperation mit den be-
trieblichen Interessenvertretungen auf die
strategische Agenda des Managements zu
setzen (Braun 2002).

Tabelle 5: Betriebsratstypologie nach Innovationsverhalten des 
Betriebes – in % –
Einbindung des „Wie haben sich die Produkte und Dienstleistungen Gesamt
Betriebsrats bei Ihres Betriebes seit 2006 verändert?“
Innovationen: Nicht- Weiter- Einführung Produkt- Mehr-

Innovator entwickler produktnaher innovator Ebenen-
Dienstleistungen Innovator

Nicht einbezogen 57,1 37,3 20,9 33,3 24,2 29,8
Defizitär 10,3 7,4 11 9 8,6 9,3
informiert
Umfassend 7,1 8,6 15,3 9 12,1 11,6
informiert
Ambitionierte 9,5 19,1 17,3 17,9 13,8 16,5
Mitgestalter
Machtvolle 15,9 27,5 35,5 30,8 41,2 32,7
Mitgestalter

100 100 100 100 100 100
n=126 n=418 n=602 n=201 n=347 n=1694

Der verbleibende Rest zu den 1.700 insgesamt Befragten ergibt sich durch ungültige 
Antworten.

Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung 2008/09.

7 Ein Vergleich der Produktinnovatorenquote von
32,4 % mit den Schätzungen anderer Panel-Stu-
dien zum Innovationsverhalten der deutschen
Wirtschaft zeigt eine starke Konvergenz. Das Zen-
trum für Europäische Wirtschaftsforschung ermit-
telt im Indikatorenbericht zur Innovationserhebung
2008: „Jedes 3. Unternehmen ist Produktinnova-
tor (…) 32,5 % aller Unternehmen der deutschen
Wirtschaft zählten 2007 zu den Produktinnovato-
ren“ (Aschhoff et al. 2009, S. 3f.). Bei im Detail un-
terschiedlichen Abgrenzungen wird deutlich, dass
der methodische Zugang der WSI-Betriebsrätebe-
fragung – deren Perspektive auf das Innovations-
geschehen in der Innovationsforschung eher ver-
nachlässigt wird – zu kompatiblen Ergebnissen
führt. Betriebsräte erweisen sich als gut informier-
te Schlüsselpersonen im betrieblichen Innovations-
geschehen.

Abb. 2: Innovationsverhalten deutscher Betriebe seit 2006
(Typologie, basierend auf Mehrfachantworten) – in % –

Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung 2008/09.

Produkt-/ 
Dienstleistungs -

Innovatoren
11,8

Einführung
produktnaher

Dienstleistungen
36,6

Weiterentwickler
24,6

Nicht-Innovatoren
7,4 

Mehr-Ebenen-
Innovatoren

20,6

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2010-2-71 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 21.01.2026, 08:14:49. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2010-2-71


77WSI Mitteilungen 2/2010

4
Handlungsperspektiven
und Barrieren einer 
innovationsorientierten
Mitbestimmung

Ob sich der eingangs skizzierte Trend zum
Mitbestimmungsfeld „Betriebsräte und In-
novation“ in der Diffusion eines Schlag-
wortes erschöpft oder die Ausweitung des
Aufgabenprofils von Betriebsräten fort-
schreibt, ist noch nicht abzusehen.

Die hier vorgestellte empirische Fun-
dierung der Diskussion durch eine Be-
standsaufnahme mit Daten der WSI-Be-
triebsrätebefragung zeigt, dass auch Be-
triebsräte „Innovationsarbeit“ (in einem
weiteren Sinne verstanden als bei Mol-
daschl 2007) verrichten: Viele Betriebsräte
formulieren Impulse zur Weiterentwick-
lung des betrieblichen Innovationsgesche-
hens. Sie tragen dazu bei, Innovationen für
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung
voranzutreiben. Die Ergebnisse lassen er-
kennen, dass in den Betrieben mit hoher
Innovationsleistung auch häufig eine inno-
vationsorientierte Partizipation vom Typ
„machtvolle Mitgestaltung“ zu finden ist.
Das Management ist vor diesem Hinter-
grund gut beraten, eine authentische Parti-
zipation bei Innovationen zuzulassen, viel-
leicht sogar aktiv anzusteuern.

Die empirische Bestandsaufnahme zeigt
jedoch auch, dass bei Weitem nicht alle Be-
triebsräte aktive Innovationsbeiträge leis-
ten. Was steht einem Engagement von 
Betriebsräten im Mitbestimmungsfeld In-

novation entgegen? Passives Betriebsrats-
handeln im Rahmen von Innovationspro-
zessen mag zunächst der Ambivalenz des
Themas Innovation im Spannungsfeld von
Beschäftigungseffekten versus Rationalisie-
rung und Arbeitsverdichtung geschuldet
sein. Unter Rückgriff auf die Einschätzun-
gen von 1529 Betriebsräten im Rahmen 
der Befragung ist diese Rangfolge mögli-
cher Hinderungsgründe für betriebsrätliche
Innovationsbeiträge (Übersicht 1) zu ermit-
teln.

Barrieren für Betriebsräte, Innovatio-
nen als Aufgabenfeld (noch) stärker wahr-
zunehmen, sind nach dieser empirischen
Gewichtung weniger in verschiedenen Bar-
rieren des „Nicht-Wissens“ (Hauschildt/
Salomo 2007, S. 190ff.) über das Manage-
ment von Innovationen (z. B. „Fehlendes
Wissen über Innovationsmanagement“,
„Fehlende Kenntnisse über Branchen-
trends“) zu sehen.

Auch messen die Betriebsräte dem Ver-
halten anderer betrieblicher Akteursgrup-
pen kaum Bedeutung zu. Weder das „Des-
interesse des Managements“ noch die Er-
wartungshaltung der Belegschaft werden
von den Betriebsräten als Hinderungs-
grund eingeschätzt. Ganz im Gegenteil:
In zahlreichen Fallstudien-Interviews im
Rahmen des Projektes „InnoMit“ wünsch-
ten sich Managementvertreter ausdrück-
lich ein stärkeres Innovationsengagement
der Betriebsräte zur Einführung von Inno-
vationen im Bereich der Arbeitsorganisa-
tion und der Personalpolitik (auch über 
die bloße Bewältigung der aktuellen Krise
hinaus). Insbesondere in Betrieben mit
ausländischen Konzernmüttern wurde die-

ses Engagement dann aber häufig durch
fehlende Entscheidungsmöglichkeiten der
deutschen Geschäftsführung und man-
gelnde Kontakt- und Vertretungsmöglich-
keiten der Betriebsräte in den internationa-
len Entscheidungsgremien konterkariert.
Das verweist auf Realitäten, die die Diskre-
panz zwischen Innovationsbekenntnissen
und tatsächlichen Innovationsbedingun-
gen nochmals betonen und einem zukünf-
tigen Betriebsratsengagement eher entge-
genstehen dürften.

Zuvorderst genannt werden stattdes-
sen beschränkte Kapazitätsreserven und
abweichende Prioritätensetzungen in den
Betriebsratsgremien – „andere Themen 
sind wichtiger“ (Habenicht et al. 2002,
S. 247). Diese Einschätzungen der Be-
triebsräte unterstreichen: Innovationshan-
deln als Nicht-Routinehandeln muss sich
gegenüber dem Tagesgeschäft behaupten.
Bei knappen Ressourcen – man denke 
insbesondere an Betriebsräte ohne Frei-
stellung – stehen die Bewältigung aktuel-
ler Krisensituationen sowie traditionelle
schutzorientierte Mitbestimmungsaufga-
ben im Vordergrund. Für die Wahrung
mittel- und langfristiger Arbeitnehmerin-
teressen durch Betriebsratsinitiativen für
Innovationen verbleibt dann der Rang ei-
nes zwar nicht unerwünschten, letztlich
aber unbeabsichtigten Nebeneffekts „nor-
malen“ Betriebsratshandelns.

Dabei sind Ansatzpunkte zu finden, die
von Kerngeschäftsfeldern der Betriebsräte
(Arbeitsorganisation und Personalpolitik)
nicht weit entfernt sind: Betriebsräte sind
Experten für die Arbeitsbedingungen vor
Ort – und damit für die Basis von Innova-
tionen. Durch das Mitgestalten innova-
tionsfördernder Arbeitsbedingungen (Klotz
2007; Staudt/Kriegesmann 2002) können
Betriebsräte das betriebliche Innovations-
verhalten insgesamt beeinflussen. Diesen
Zusammenhang gilt es noch stärker in die
Debatte um „Betriebsräte und Innovation“
einzubringen. Innovationsorientierte Mit-
bestimmung bedeutet vielfach weniger die
Einführung neuer Instrumente, als viel-
mehr den gezielten Einsatz des vorhande-
nen Instrumentariums zur innovations-
orientierten Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen für die Belegschaft.

Übersicht 1: Mitbestimmungsfeld „Innovation“ – Spannungsfelder und
Barrieren*
1 Andere Themen sind wichtiger
2 Zeitliche Überlastung des Betriebsrats
3 Fehlende personelle Ressourcen im Betriebsrat
4 Fehlende Kenntnisse über Entwicklungen von Managementkonzepten
5 Fehlendes Wissen über Innovationsmanagement
6 Desinteresse des Managements
7 Fehlende Kenntnisse über Branchentrends
8 Belegschaft erwartet kein Engagement des Betriebsrats in Innovationsfragen
* Rangfolge der Items nach Mittelwerten, Einschätzung durch die Probanden (Betriebsräte). 
N = 1529 – Differenzen zur Gesamtzahl der 1.700 Betriebsräte ergeben sich durch die 
Filterführung.

Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung 2008/09.
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